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Regeste
Gemeindeversammlung C.
Erwägungen
E. 2
Mit der Beschwerde wegen Verletzung der Volksrechte kann nach § 37 VPO insbesondere die Verletzung des Stimmrechts (lit. a) und die mangelhafte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen gerügt werden. Nach § 37 Abs. 2 VPO können in Verbindung mit den Rügen nach § 37 Abs. 1 VPO überdies die mit der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde zulässigen Rügen (§ 45 VPO) vorgebracht werden. Die Kognition des Kantonsgerichts ist entsprechend auf Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitung, Unterschreitung oder Missbrauch des Ermessens sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts beschränkt. Die Beurteilung der Angemessenheit ist dem Kantonsgericht dagegen - abgesehen von hier nicht vorliegenden Ausnahmefällen - untersagt (§ 45 Abs. 1 lit. c VPO).
E. 3
Streitgegenstand bildet im vorliegenden Verfahren die Frage, ob die politischen Rechte des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit der Gemeindeversammlung verletzt wurden. Der Beschwerdeführer monierte auch vor Kantonsgericht sowohl die mangelhafte Vorbereitung als auch die mangelhafte Durchführung der Gemeindeversammlung. 4.1 Zunächst ist die Rüge der mangelhaften Vorbereitung der Gemeindeversammlung zu prüfen. Der Regierungsrat ist auf sämtliche in diesem Zusammenhang erhobenen Rügen wegen verspäteter Beschwerdeerhebung nicht eingetreten. Dieser Nichteintretens-Entscheid ist vorliegend anfechtbar, wobei das Kantonsgericht lediglich prüft, ob die Vorinstanz zu Recht nicht auf diese Rügen eingetreten ist. Wird der Nichteintretens-Entscheid geschützt, ist die Beschwerde in diesem Punkt abzuweisen. Kommt das Kantonsgericht dagegen zum Schluss, dass der Regierungsrat zu Unrecht nicht auf die Beschwerde eintrat, ist der Nichteintretens-Entscheid aufzuheben und die Sache zur neuen materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 4.2 Der Regierungsrat ist auf die Rügen betreffend die mangelhafte Vorbereitung der Gemeindeversammlung nicht eingetreten, weil der Beschwerdeführer die diesbezügliche Beschwerdefrist verpasst hatte. Gestützt auf § 172 Abs. 2 des Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz) vom 28. Mai 1970 können Vorbereitungshandlungen selbständig angefochten werden (Urteil des Bundesgerichts 1C_393/2007 vom 18. Februar 2008 E. 2.3 f.). Die gestützt auf § 172 Abs. 2 Gemeindegesetz erhobene Beschwerde wegen mangelhafter Vorbereitung der Gemeindeversammlung ist nach § 175 Abs. 2 lit. a Gemeindegesetz innert drei Tagen seit Entdeckung des Beschwerdegrundes einzureichen. Massgebend für den Beginn des 3-tägigen Fristenlaufes ist die tatsächliche Entdeckung des Beschwerdegrundes. Bei Nichteinhaltung der Beschwerdefrist verwirkt das Beschwerderecht (Urteil des Bundesgerichts 1C_393/2007 vom 18. Februar 2008 E. 2.3 f.). Der Beschwerdeführer bemängelte als mangelhafte Vorbereitung der Gemeindeversammlung insbesondere die Einladung dazu, welche in der ObZ vom XX. XX 2020 publiziert wurde. Aus den eigenen Angaben des Beschwerdeführers in der Beschwerde an den Regierungsrat vom 18. November 2020 und in der vorliegenden Beschwerde geht hervor, dass er am 30. Oktober 2020 mit der Gemeindeverwaltung B.____ über diese mangelhafte Publikation in der ObZ gesprochen hatte. Die diesbezügliche Kontaktaufnahme mit der Gemeindeverwaltung B.____ setzte die Kenntnis der aus seiner Sicht mangelhaften Publikation der Gemeindeversammlung in der ObZ voraus, weshalb feststeht, dass der Beschwerdeführer spätestens am 30. Oktober 2020 den Beschwerdegrund im Sinne von § 175 Abs. 2 lit. a Gemeindegesetz entdeckt hatte. Damit erfolgte die formelle Beschwerdeeinreichung vor der Vorinstanz am 13. November 2020 klar verspätet, weshalb der Regierungsrat diesbezüglich zu Recht nicht auf die Beschwerde eingetreten ist. Zusammenfassend ist deshalb festzuhalten, dass die Beschwerde, soweit sie das Nichteintreten des Regierungsrates auf die Rügen im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Gemeindeversammlung betrifft, abzuweisen ist. 5.1 Nach dem Gesagten ist nachfolgend die Rechtmässigkeit der Durchführung der Gemeindeversammlung zu prüfen. Der Beschwerdeführer rügte in diesem Zusammenhang, dass der Bericht der GRPK dem Budget 2021 nicht rechtzeitig beigelegt, sondern vielmehr im Nachhinein und damit verspätet nachgeschoben worden sei. Zudem monierte er die Teilnahme eines Mitgliedes der GRPK an der Abstimmung über das Budget 2021. 5.2 § 158 Abs. 3 Gemeindegesetz schreibt vor, dass das Budget mit dem Antrag zum Steuerfuss zusammen mit den Erläuterungen des Gemeinderates und dem Bericht der Rechnungsprüfungskommission spätestens 10 Tage vor der Beratung den Stimmberechtigten zuzustellen oder für sie zur Abholung bereitzuhalten ist. § 3 Abs. 2 des Verwaltungs- und Organisations-Reglements der Gemeinde B.____ vom XX. XX 2012 bestimmt weiter, dass allfällige weitere Unterlagen von den Stimmberechtigten 14 Tage vor der Gemeindeversammlung auf der Gemeindeverwaltung während den ordentlichen Schalterstunden eingesehen werden können. Es wurde von der Beschwerdegegnerin nicht bestritten, dass der GRPK-Bericht gemäss den zuvor zitierten Rechtsgrundlagen nicht rechtzeitig zugestellt beziehungsweise zugänglich gemacht wurde. Entsprechend hatte der Beschwerdeführer betreffend die Rüge des verspätet nachgeschobenen GRPK-Berichts von der Vorinstanz Recht bekommen, denn dies habe es dem Beschwerdeführer und anderen Stimmberechtigten verunmöglicht, sich bereits im Vorfeld der Versammlung ein Bild über das Budget und die Anträge der GRPK zu machen. Der Regierungsrat wies die Beschwerde dennoch ab, da die verspätete Zustellung beziehungsweise Zugänglichmachung des GRPK-Berichts keinen Einfluss auf das Abstimmungsresultat hinsichtlich des traktandierten Budgets gehabt habe. 5.3 Der Schutzzweck von Art. 34 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) vom 18. April 1999 spiegelt sich in der ständigen Formel des Bundesgerichts, wonach ʺkein Abstimmungs- und Wahlergebnis anerkannt werden soll, welches nicht den freien Willen der Stimmbürger zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck bringtʺ (vgl. BGE 124 I 55 E. 2a). Der Satz steht für ein Demokratieverständnis, das den Legitimationsausweis von Wahlen und Abstimmungen nicht allein in der formell korrekten Abwicklung dieser Veranstaltungen sucht, sondern dabei ebenso auf die materielle Qualität des Willensbildungsprozesses abstellt (vgl. Pierre Tschannen , in: Waldmann/Belser/Empiney [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesverfassung, 1. Aufl., Basel 2015, Art. 34 N 2). Die Wahl- und Abstimmungsfreiheit gewährleistet die für den demokratischen Prozess und die Legitimität direktdemokratischer Entscheidungen erforderliche Offenheit der Auseinandersetzung (BGE 145 I 1 E. 4.1). Art. 34 Abs. 2 BV schützt somit die freie Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe (vgl. BGE 145 I 207 E. 3.4). Die kantonale Verfassung regelt in § 22 Abs. 2 Kantonsverfassung des Kantons Basel-Landschaft (KV BL) vom 17. Mai 1984 ebenso, dass jeder Stimmberechtigte Anspruch darauf hat, dass bei Wahlen und Abstimmungen der freie Wille der Gesamtheit der Stimmberechtigten zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck gelangen kann. Die Stimmberechtigten sollen ihre Entscheidung gestützt auf einen gesetzeskonformen und möglichst freien und umfassenden Prozess der Meinungsbildung treffen können (Urteil des Kantonsgerichts Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV], vom 15. November 2017 [ 810 17 187] E. 3.1 ). Dies setzt allererst vorbereitende Informationen der Behörden voraus. Das Stimmrecht vermittelt denn auch einen Anspruch auf rechtzeitige Zustellung der Unterlagen. Zudem müssen Abstimmungen und Wahlen so organisiert werden, dass der Wählerwille sich frei - insbesondere ohne Druck und äusseren Einfluss - ausdrücken kann (vgl. BGE 129 I 185 E. 5). Dies bedingt in erster Linie wiederum eine angemessene Formulierung der Fragen, welche zur Abstimmung unterbreitet werden. Diese Fragen dürfen keinen Irrtum hervorrufen. Sie dürfen auch nicht so abgefasst sein, dass sie die Entscheidung der Stimmbürger beeinflussen könnten. Jeder Stimmbürger muss sich seine Meinung so frei als möglich bilden und diese entsprechend ausdrücken können (vgl. BGE 131 I 126 E. 5.1; KGE VV vom 30. Januar 2019 [ 810 18 66] E. 5.2.1 ). 5.4 Das Ergebnis eines Urnengangs oder einer Abstimmung kann durch eine unzulässige behördliche Beeinflussung der Stimmberechtigten verfälscht werden. Eine solche fällt auch hinsichtlich von Erläuterungen von Gemeindebehörden anlässlich von Gemeindeversammlungen in Betracht (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1C_587/2008 vom 12. August 2009 E. 4.2 und 1P.720/1999 vom 16. Februar 2000 E. 2 und 4). Es ist nicht bestritten, dass Gemeindebehörden an Gemeindeversammlungen - gleich wie in Abstimmungserläuterungen vor Volksabstimmungen - Vorlagen erklären und zur Annahme oder Ablehnung empfehlen dürfen. Für ihre Beurteilung und die aus Art. 34 Abs. 2 BV fliessenden Anforderungen kann auf die Rechtsprechung zu den Abstimmungserläuterungen abgestellt werden. Danach sind die Behörden zur Objektivität verpflichtet, sie dürfen Zweck und Tragweite einer Vorlage nicht falsch darstellen. Die Behörde muss sich dagegen nicht mit jeder Einzelheit einer Vorlage befassen und nicht alle denkbaren Einwendungen, welche gegen eine Vorlage erhoben werden können, erwähnen. 5.5 Solche Unregelmässigkeiten führen nur dann zur Aufhebung einer Abstimmung oder Wahl, wenn der Fehler eine entscheidende Auswirkung auf das Ergebnis haben konnte ( Pierre Tschannen , Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5. Aufl., Bern 2021, S. 652 Rz. 1768). Ob ein Fehler in diesem Sinne kausal war, beurteilt sich verschieden je nachdem, ob seine Auswirkungen ziffernmässig genau feststellbar sind oder nicht (BGE 112 Ia 129 E. 3a). Bezifferbare Auswirkungen können vor allem bei solchen Mängeln eintreten, die sich auf die Rechtmässigkeit von nachweisbaren Einzelstimmen beziehen. Hierzu zählen beispielsweise die Teilnahme nicht stimmberechtigter Personen, der Ausschluss Berechtigter vom Urnengang, doppelte Stimmabgabe etc. ( Tschannen , a.a.O., S. 652 Rz. 1769). Meist - so auch vorliegend - bleibt dagegen ungewiss, wie viele Stimmen als Folge von Unregelmässigkeiten verfälscht wurden. Diesfalls genügt die plausible Annahme, dass die Beeinflussung im Bereich des Möglichen lag (BGE 145 I 1 E. 4.2). Dabei gilt insbesondere: Je grundsätzlicher der Mangel desto unwichtiger ist der Stimmenunterschied ( Tschannen , a.a.O., S. 653 ff. Rz. 1770 und 1773). 5.6 Vor diesem Hintergrund bleibt dem Gericht nichts Anderes übrig, als die Wahrscheinlichkeit eines anderen Abstimmungsausgangs abzuschätzen. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hält dazu folgendes fest: ʺStellt das Bundesgericht im Vorfeld einer Abstimmung oder bei deren Durchführung Mängel fest, so hebt es den Urnengang nur auf, wenn die gerügten Unregelmässigkeiten erheblich sind und das Ergebnis beeinflusst haben können. Die Beschwerdeführenden müssen in einem solchen Fall allerdings nicht nachweisen, dass sich der Mangel auf das Ergebnis der Abstimmung entscheidend ausgewirkt hat. Es genügt, dass nach dem festgestellten Sachverhalt eine derartige Auswirkung im Bereich des Möglichen liegt. Mangels einer ziffernmässigen Feststellbarkeit der Auswirkung eines Verfahrensmangels ist nach den gesamten Umständen und grundsätzlich mit freier Kognition zu beurteilen, ob der gerügte Mangel das Wahl- oder Abstimmungsergebnis beeinflusst haben könnte. Dabei ist auch die Grösse des Stimmenunterschiedes, die Schwere des festgestellten Mangels und dessen Bedeutung im Rahmen der Abstimmung mitzuberücksichtigen. Erscheint die Möglichkeit, dass die Abstimmung ohne den Mangel anders ausgefallen wäre, nach den gesamten Umständen als derart gering, dass sie nicht mehr ernsthaft in Betracht fällt, so kann von der Aufhebung der Abstimmung abgesehen werdenʺ (BGE 143 I 78 E. 7.1; vgl. auch Giovanni Biaggini , Eine Premiere mit begrenzter präjudizieller Tragweite, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBL], 10/2019 S. 539 ff.). 5.7 Es ist vorab festzustellen, dass der GRPK-Bericht gemäss § 99 Abs. 2 Gemeindegesetz betreffend das Budget 2021 vom 4. November 2020 zwar im Vorfeld der Gemeindeversammlung fehlte (vgl. E. 5.2 hiervor), dann aber an der Gemeindeversammlung selbst vorlag und auch vorgetragen wurde. Da sich der GRPK-Bericht nicht in den vorinstanzlichen Akten befand, holte ihn das Kantonsgericht im Rahmen des Instruktionsverfahrens bei der Beschwerdegegnerin nachträglich ein (vgl. Sachverhalt lit. G). Aus diesem Budget-Bericht geht im Wesentlichen hervor, • dass das Budget 2021 geprüft und mit der Rechnung 2019 und dem Budget 2020 verglichen worden sei, • dass die Verwaltung auf Fragen plausible Antworten habe geben können, • dass die GRPK keine Unstimmigkeiten gefunden habe, • dass in den Erläuterungen um kleine Korrekturen gebeten worden sei, die auch umgesetzt worden seien und • dass den Stimmberechtigten die Zustimmung zum Budget 2021 empfohlen werde. 5.8 Es ist somit festzustellen, dass der GRPK-Bericht nichts Aussergewöhnliches enthält, das bei den Stimmberechtigten zu einer anderen Meinungsbildung hätte führen können, wenn der Bericht rechtzeitig zugänglich gewesen wäre. Zudem wurde das Budget von der GRPK selbst für richtig befunden und entsprechend von ihr den Stimmberechtigten zur Annahme empfohlen. Mit anderen Worten ausgedrückt befand die GRPK das Budget 2021 sowohl aus formeller Sicht als auch aus inhaltlicher Sicht in Ordnung. Gemäss Protokoll der Gemeindeversammlung fiel das Abstimmungsergebnis selbst im Anschluss an die Wortmeldung des Beschwerdeführers sehr klar aus: dem Budget 2021 wurde mit grossem Mehr bei einer Enthaltung zugestimmt. Nach dem Gesagten und unter Berücksichtigung der vom Bundesgericht entwickelten Abwägungskriterien bei der Prüfung von Wahl- und Abstimmungsergebnissen (vgl. E. 5.6 hiervor) ist klar, dass das Abstimmungsergebnis über das Budget 2021 offensichtlich nicht anders ausgefallen wäre, selbst wenn der GRPK-Bericht gemäss § 158 Abs. 3 Gemeindegesetz beziehungsweise § 3 Abs. 2 des Verwaltungs- und Organisations-Reglements der Gemeinde B.____ rechtzeitig vor der Gemeindeversammlung vorgelegen hätte und zugänglich gewesen wäre. Zudem würde bei diesem klaren Abstimmungsergebnis das Resultat bei einer Wiederholung der Abstimmung nicht anders ausfallen, weshalb sich eine Wiederholung der Abstimmung auch als unnötig erweist. Es ist deshalb zusammenfassend festzuhalten, dass die Gemeindeversammlung auch rechtmässig durchgeführt wurde, womit die Beschwerde auch in diesem Punkt abzuweisen ist. 5.9 Schliesslich bleibt noch die Rechtmässigkeit der Teilnahme eines GRPK-Mitgliedes an der Abstimmung über das Budget 2021 zu prüfen. Der Ansicht des Beschwerdeführers, das GRPK-Mitglied hätte in den Ausstand treten sollen, kann nicht gefolgt werden. Nach § 58 Abs. 1 KV BL treten Behördenmitglieder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Geschäften, die sie unmittelbar betreffen, in den Ausstand. Diese Bestimmung wird in § 22 Abs. 1 Gemeindegesetz wiederholt (vgl. für die Ausstandsregelung im Zusammenhang mit dem Erlass beziehungsweise der Vorbereitung einer Verfügung zudem § 8 VwVG BL). ʺUnmittelbar betroffenʺ ist, wer an einer Sache beziehungsweise an deren Ausgang ein direktes persönliches Interesse beziehungsweise einen Nach- oder Vorteil materieller, wirtschaftlicher, rechtlicher, tatsächlicher oder ideeller Natur hat ( Nicola Inglese , Stellung, Funktionsweise und Aufgaben der Gemeindeorgane, in: Voggensperger/Ziltener [Hrsg.], Recht & Politik im Kanton Basel-Landschaft, Handbuch zum Gemeinderecht, Liestal 2018, S. 76). Der Beschwerdeführer machte in pauschaler Weise eine Ausstandspflichtverletzung geltend, ohne dabei konkret ein allfälliges unzulässiges ʺdirektes persönliches Interesseʺ des betroffenen GRPK-Mitgliedes am Ausgang der Abstimmung aufzuzeigen. Allein die Zugehörigkeit zur GRPK vermag für sich alleine keine unmittelbare persönliche Betroffenheit im zuvor beschriebenen Sinne und damit auch keine Ausstandspflicht zu rechtfertigen. Zudem sieht weder das anwendbare kommunale noch das kantonale Recht eine allgemeine Ausstandspflicht für Mitglieder der GRPK, wie diese beispielsweise für Mitglieder des Gemeinderates bei Beschlüssen über die Rechnungsabnahme und über die Oberaufsicht nach § 66 Abs. 2 Gemeindegesetz gilt, vor. Es sind schliesslich vorliegend auch sonst keine Gründe ersichtlich, weshalb Mitglieder der GRPK von der Abstimmung unmittelbar betroffen wären und deshalb nicht an der Abstimmung über das von Ihnen geprüfte Budget sollen teilnehmen dürfen. Wäre man anderer Ansicht, würde dies bedeuten, dass man die GRPK mit jeweils nicht in der Gemeinde stimmberechtigten Mitgliedern besetzen müsste. Es ist deshalb zusammenfassend festzuhalten, dass für die Mitglieder der GRPK im Rahmen der Abstimmung über das Budget 2021 keine Ausstandspflicht bestand, weshalb die Beschwerde auch in diesem Punkt und damit vollumfänglich abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten werden kann.
E. 6
Es bleibt über die Kosten zu befinden. Gemäss § 20 Abs. 1 VPO ist das verfassungsgerichtliche Verfahren vor dem Kantonsgericht kostenpflichtig. Die Verfahrenskosten umfassen die Gerichtsgebühren sowie die Beweiskosten und werden in der Regel der unterliegenden Partei in angemessenem Ausmass auferlegt (§ 20 Abs. 3 VPO). Vorliegend sind die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'500.-- dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'400.-- zu verrechnen. Der Beschwerdeführer hat somit zusätzliche Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 100.-- zu bezahlen. Die Parteikosten sind wettzuschlagen (§ 21 VPO). Demgemäss wird erkannt: ://: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann. 2. Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'400.-- verrechnet. Der Beschwerdeführer hat somit zusätzliche Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 100.-- zu bezahlen. 3. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Präsidentin Gerichtsschreiber
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